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Zum gegenständlichen Gese�zesentwurf nimmt der öster-

reichische Städtebund wie folgt Stellung: 

Wenn auch aus verfassungsrechtlichen Gründen kein ein­

heitliches anlagenbezogenes Umweltrecht entsteht, wird 

der vorliegende Gesetzesentwurf mit einer Reihe von 

Novellierungen einzelner Materiengesetz (GewO, LRG-k, 

Forstgesetz usw.) doch als ein Schritt zur Vereinheit­

lichung des österreichischen Immissionsschutzrechtes 

angesehen. 

Die vorgesehenen Schritte bei Grenzwertüberschreitungen 

entsprechen im wesentlichen jener Vorgangsweise, die in 

einigen Städten, z.B. in Graz und Linz, bereits vor 10 

Jahren zur Luftsanierung beschritten wurde. Es sollte 

daher § 11 des gegenständlichen Gesetzesentwurfes da­

hingehend ergänzt werden, daß die bei bestimmten Emit­

tenten oder Emittentenkategorien (z.B. Industrie, pri­

vaten Haushalten) bereits verwirklichten Maßnahmen an­

gerechnet werden können und jene Emittenten verstärkt 
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zur Sanierung anzuhalten sind, bei denen solche Maßnah­

men noch nicht erfolgt sind. 

Soweit dies in Frage kommt (z.B. im § 24 - Emissionser­

klärung oder bei der Festlegung des Standes der Tech­

nik) , sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, ein­

sChlägige ÖNORMEN oder andere technische Regelwerke für 

verbindlich zu erklären. 

Zu einzelnen Bestimmungen wird folgendes ausgeführt: 

Zu § 2 (6): 

Der Abzug einer Meßunsicherheit, wie in der Definition 

gefordert, ist einerseits meßtechnisch so kompliziert, 

daß eine Durchführung entsprechender Messungen nahezu 

unmöglich oder mit einem zu hohen technischen und per­

sonellen Aufwand verbunden ist, und ist andererseits 

auch nicht notwendig, da die Meßunsicherheit - aufgrund 

der Ergebnisse verschiedener Fachgremien - bei der 

Grenzwertfestlegung berücksichtigt wurde. 

Zu § 2 Abs. 12: 

Die Definition des "Standes der Technik" führt bei der 

vergleichbaren Definition nach § 71a GewO zwangsläufig 

zu zum Teil technisch sehr eingegrenzten und damit in­

novationsbremsenden Auslegungen; es wird bei der Be­

stimmung lediglich österreich und allenfalls der 

weitere deutschsprachige Raum herangezogen; darüber 

hinausgehende Beispiele (etwa Skandinavien, USA, Japan) 

werden nicht akzeptiert. Dies sollte jeqoch ausdrück­

lich ermöglichb werden. 

Zu § .. (2) 1 i t • 3, § 5 (3) und § 8 ( 1) : 

Nach diesen Bestimmungen wäre bei frei wählbaren Meß­

stellen zur Vorerkundung eine Grenzwertunterschreitung 

nicht gültig, d.h., daß zwischen fixen und frei wähl­

baren Meßstellen ein qualitativer Unterschied kon­

struiert wird. Dies ist bereits aus grundsätzlichen 
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meßtechnischen Gegebenheiten abzulehnen. Von der Quali­

tät der Meßergebnisse sind beide Meßstellen als gleich­

wertig zu betrachten. Würde diese Unterscheidung beibe­

halten, so würden sämtliche Immissionsmessungen durch 

geeignete mobile Meßeinrichtungen einer wesentlichen 

dynamischen Methode zur Grenzwertkontrolle beraubt wer­

den, was nicht im Sinne dieses Gesetzes sein kann. 

Zu § 7 und § 8 :  

Für die Ausweisung der Überschreitung im Monats­

/Jahresbericht und für die als Grundlage für die fol­

genden Maßnahmen dienende Status erhebung (§ 8) ist 

keine Terminisierung vorgesehen. Nach § 10 ist jedoch 

die Verordnung eines Maßnahmenplanes vom Vorliegen 

einer Statuserhebung abhängig; eine Terminisierung in 

§ 8 wäre daher entscheidend für jegliche Verbesserung 

der Luftgüte über § 10. 

Zu § 11 Ahs. 1: 

Gesetzliche Bestimmungen sollten konkret und auch im 

Einzelfall anwendbar bzw. umsetzbar sein. 

Mit Bestimmungen wie "nach Möglichkeit, vornehmlich" 

kann das angestrebte Ziel nicht erreicht werden. Die 

Folgen derartiger Formulierungen sind end- und frucht-
) 

lose Diskussionen bei behördlichen Verhandlungen. 

zu § 12 Ahs. 1: 

Bei Fristen von 10 bzw. 15 Jahren erscheinen Maßnahmen­

kataloge aus technischer Sicht sinnlos, da sie bis zur 

Umsetzung in der Regel hoffnungslos veraltet sind. 

Fristen von 3 - 5 Jahren müßten hier ausreichend sein 

und würden Innovationsanstrengungen im Bereich der 

Emissionsvermeidung und -verminderung wesentlich er­

höhen. 
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Zu § 13 Z. 2a: 

Der Einsatz emissionsarmer Brennstoffe und Produktions­

mittel ist auf jene Anlagen beschränkt, die "zum Ein­

satz derselben geeignet sind". 

Hier wäre jedenfalls auch eine Nach- bzw. Umrüstung mit 

verhältnismäßigem Aufwand zu rechtfertigen und notwen­

dig. 

Zu § 14 Abs. 1 Z. 1: 

Zu dieser Bestimmung sei angemerkt, daß es nicht ziel­

führend erscheint, eine allenfalls mögliche Ausnahmege­

nehmigung im Einzelfall an wirtschaftliche bzw. soziale 

Komponenten zu knüpfen, da die Prüfung der wirtschaft­

lichen bzw. sozialen Zumutbarkeit eine sehr aufwendige 

Ermittlungstätigkeit darstellen würde. Der hier ge­

wählte Begriff der sozialen Zumutbarkeit wäre außerdem 

näher zu definieren. 

Zu § 17 Abs. 2: 

Diese Bestimmung, welche u. a. vorsieht, bei bestehenden 

Gebäuden einen Anschluß an vorhandene leitungsgebundene 

Energieversorgungsnetze anzuordnen, erscheint bedenk­

lich. Danach würde gegebenenfalls in bereits erteilte 

und rechtskräftige Baubewilligungen eingegriffen. Wie 

auch in den zu dieser Bestimmung vorliegenden erläuter­

ten Bestimmungen angedeutet ist, bestehen verfassungs­

rechtliche Bedenken gegen eine derartige formulierte 

Bestimmung. Auch die in Abs. 3 vorgesehene Ausnahme vom 

Anschlußzwang unter den Voraussetzungen einer wirt­

schaftlichen und sozialen Unzumutbarkeit des Anschlus­

ses erscheint zu wenig präzisiert. 

Zu § 21 (3): 

Das Wort "anzustreben" im Zusammenhang mit der Einhal­

tung der Immissionsgrenzwertung der Verordnung bietet 
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keine klare Grundlage, dieses Gesetz zu vollziehen. Es 

wäre daher durch das Wort "einzuhalten" zu ersetzen. 

Zu § 25: 

Innerhalb der Kontrollbefugnisse ist es aus technischer 

sicht auL jeden Fall erforderlich, auch Proben zu ent­

nehmen; diese Möglichkeit ist in der vorliegenden For­

mulierung nicht vorgesehen. 

Zu Artikel 11 (Änderung der GewO), § 77 Abs. la Z. 2: 

Die Formulierung " ... festgelegten Immissionsgrenwerte 

ist anzustreben" ist nicht konkret vollziehbar. Dies 

gilt auch für die Formulierungen in 

Art i kel VI (Änderung des AWG), § 29 Abs. 2 und in Art i­

kel IX (Änderung des Bundesstraßengesetzes), § 7a 

Abs. 3. 

Dr. Friedrich Slovak 

Senats rat 
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